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Gentechnik in der Ernährung –
unnötiges Risiko oder notwendige Hilfe? (2. Teil)*

K.-D. Jany

Tabelle 7. Verarbeitungsprodukte aus den gentechnisch veränderten Pflan-
zen Sojabohnen, Mais und Raps

Verarbeitungsprodukte aus transgenen Pflanzen

Sojabohnen
Sojaprotein
Sojalecithin
Sojaöl
Pflanzliche Würze
Viehfutter

Raps
Rapsöl
Viehfutter

Mais
Maisprotein, -mehl
Maisöl, -keimöl
Maisstärke, modifizierte Stärke
Stärkehydrolysate
• Maltodextrin
• Glukosesirup
• Glukose-Fruktose-Sirup
• Fructose
Viehfutter

Tabelle 6. Anbauflächen (in Mio. Hektar) für transgene Pflanzen

Kultur 1996 1997 1998 1999 %-Anteil

Sojabohne 0,6 3,8 14,5 21,6 54
Mais 0,2 3,1 8,3 11,1 28
Baumwolle 0,8 1,3 2,6 3,7 9
Raps 0,004 1,03 2,4 3,4 9
Kartoffel 0,004 0,1 0,16 0,18 1
Papaya < 0,1 < 1
Kürbis < 0,1 < 0,1

Gesamt 1,91 9,24 23,84   39,9

Fortsetzung von J. Ernährungsmedizin, Heft 2/2000, S. 17

Tabelle 8. Zulassung von transgenen Pflanzen in der EU

Pflanze Merkmal Antragsteller Antragsland ZulassungFirma

Tabak HT-Bromoxynil Seita Frankreich 1993 1994

Sojabohne HT-Glyphosat Monsanto Großbritannien 1994 1996

Mais
Bt 176 IR-Bt-Toxin/ Ciba-Geigy Frankreich 1994 1997

HT-Glufosinat2 Novartis
Bt 176 dito Mycogen Frankreich 1994 1997
T25 HT-Glufosinat AgrEvo Frankreich 1994 1998
MON810 IR-Bt-Toxin Monsanto Frankreich 1995 1998
Bt11 IR-Bt-Toxin Novartis Großbritannien 1996 1998

Raps
MS1/RF13 MS/HT-Glufosinat PGS/AgrEvo Großbritannien 1994 1996
MS1/RF1 MS/HT-Glufosinat PGS/AgrEvo Frankreich 1995 1997
Topas HT-Glufosinat AgrEvo Großbritannien 1995 1998

Radicchio
RM3-3, -4 MS Bejo Zaden Niederlande 1994 1996

Nelke
L4, 11, 16 Blütenfarbe Florigene Niederlande 1996 1998

IR, Insektenresistenz; HT, Herbizidtoleranz; MS, Männliche Sterilität, Bt. B.
thuringensis-Toxin

Landwirtschaftliche Urproduktion

Transgene Pflanzen
Nahezu alle Pflanzen werden heute in einer Kombina-

tion von Gentechnik und klassischer Züchtung fortent-
wickelt. Neben den Hauptnutzpflanzen, wie Mais, Reis,
Weizen, Roggen, Sojabohnen, Süßkartoffeln und Kartof-
feln, wurden gentechnische Modifizierungen an mehr als
90 weiteren Pflanzenarten durchgeführt. Die Erzeugung
von Toleranzen gegenüber Herbiziden sowie Resistenzen
gegen Pilz- und Viruserkrankungen oder Insektenbefall
stehen noch im Vordergrund, da diese Eigenschaften meist
monogener Natur und hierfür Gene bekannt sind bzw. zur
Verfügung stehen. Qualitätsmerkmale dagegen werden sehr
häufig von mehreren Genen ausgeprägt, jedoch sind gegen-
wärtig nur wenige solcher Gene bekannt, aber in den näch-
sten Jahren werden zunehmend Pflanzen mit geänderten
Qualitätsmerkmalen auf den Markt gelangen. In Bereich der
Qualitätsverbesserung war die Flavr-Savr-Tomate der Firma
Calgene sicherlich das bekannteste Beispiel. Diese Tomate
erhielt 1994 als erste gentechnisch veränderte Pflanze in
den USA die Marktzulassung durch die FDA.

Gegenwärtig sind weltweit 48 transgene Pflanzen nach
eingehender Prüfung zugelassen, und allein in Nordameri-
ka stehen 21 im gewerbsmäßigen Anbau; weltweit (ohne
China) betrug 1999 die Anbaufläche mit transgenen Pflan-
zen ca. 40 Mio. Hektar. Fast alle kommerziell genutzen
Pflanzen weisen Änderungen in agronomischen Merkma-
len, wie Herbizidtoleranz, Insekten- und Virusresistenz,
auf (Tab. 6).

Im EU-Raum dürfen weder transgene Pflanzen kom-
merziell nutzbar angebaut werden, noch kann ihr ökologi-
sches und ökonomisches Potential genutzt werden. Allein
der Import von Sojabohnen und Mais (eingeschränkter
Maisanbau seit Mitte 1998 in Frankreich, Spanien und
Deutschland möglich) und Raps ist für Verarbeitungszwek-
ke erlaubt. Alle transgenen Pflanzen und die daraus ge-
wonnenen Erzeugnisse werden umfassend und intensiv ei-
ner staatlichen Sicherheitsbewertung unterzogen. Erst
wenn die Unbedenklichkeit für Mensch und Umwelt auf
wissenschaftlicher Basis festgestellt wurde, dürfen Pflan-
zen frei angebaut und ihre Erzeugnisse frei in den Verkehr
gebracht werden. Bislang wurde noch keine neue Pflan-
zensorte oder ein Lebensmittel so umfassend untersucht
wie die gentechnisch modifizierten. Insbesondere stellen
Lebensmittel aus transgenen Pflanzen hinsichtlich Allergi-
en die bestuntersuchtesten und sichersten Erzeugnisse dar.
Im Gegensatz zu den traditionellen Verfahren ist bei der
Gentechnik das neu eingeführte Protein bekannt, und sein
allergenes Potential kann überprüft werden.

Verarbeitungsprodukte (Tab. 7) aus Sojabohnen, Mais
und Raps dürfen in der EU in den Verkehr gebracht wer-
den, und insbesondere Öl und Stärken haben nach der
Novel Food-Verordnung im Notifizierungsverfahren die

freie Verkehrsfähigkeit erhalten. Diese Produkte befinden
sich auch im deutschsprachigen Raum auf dem Markt.
Die gegenwärtig in der EU befindlichen Erzeugnisse, sei
es aus herbizidtoleranten Sojabohnen, Raps oder insek-
tentolerantem Mais, entsprechen den traditionellen Pro-
dukten. Sie sind genauso sicher und gesund wie diese; es
besteht kein neues oder anderes Gefährdungspotential.

In Tabelle 8 sind die in der EU zugelassenen Pflanzen
nochmals aufgeführt.



16 J. ERNÄHRUNGSMED. 3/2000

In Zukunft werden immer mehr Änderungen hinsichtlich
Qualitätsverbesserungen und der Zusammensetzung von
Speichersubstanzen pflanzlicher Produkte sowie Resisten-
zen gegenüber Streßsituationen an Bedeutung gewinnen.
Mit mehr Erkenntnissen über Genregulation und über nutz-
bare Gene werden zusätzlich mehr Organismen gentech-
nisch „gezüchtet“ werden, bei denen eigene oder Gene
naher Verwandter benutzt und entsprechend der naturbe-
dingten Situation an- bzw. ausgeschaltet werden. Die Effizi-
enz und der zielgerichtete Einbau von Genen wird in Zu-
kunft noch verbessert werden. Es kann angenommen wer-
den, daß innerhalb der nächsten 20–30 Jahre kaum noch
neue Nutzpflanzensorten auf den Markt kommen werden,
die nicht in irgendeiner Weise mit der Gentechnik in Berüh-
rung gekommen sind.

Transgene Tiere werden voraussichtlich in den näch-
sten 20 Jahren keine Bedeutung für die Lebensmittelpro-
duktion erlangen.

Mögliche Gefährdungspotentiale
Gentechnisch hergestellte Lebensmittel sind a priori nicht

unsicherer oder bergen höhere oder andersartige Risiken als
konventionell gewonnene. Auch unterscheiden sich die ge-
genwärtig auf dem Markt befindlichen Erzeugnisse nicht
von unseren traditionell hergestellten Lebensmitteln. Ge-
sundheitliche Gefährdungen können sich prinzipiell aus dem
gentechnischen Verfahren und/oder dem Verzehr solcher Le-
bensmittel und ökologische Risiken durch die Freisetzung
von GVO ergeben. Die Risikobetrachtungen können nicht
einheitlich für jedes Lebensmittel oder jeden Organismus
durchgeführt werden. Die Sicherheitsbewertung muß in ei-
ner Einzelfallbetrachtung vorgenommen werden. Mögliche
Gefährdungspotentiale lassen sich gegenwärtig nur aus Über-
legungen zur Molekularbiologie sowie zu den traditionellen
(züchterisch hergestellten) Organismen und Lebensmittel ab-
leiten. Als Risikopotentiale können angesehen werden:

• die Organismen, die als Spender oder Empfänger der ge-
netischen Information dienen, insbesondere wenn sie
noch keine sichere Tradition im Agrar- oder Lebensmit-
telsektor aufweisen. Hier wären z. B. Übertragungen von
pathogenen Eigenschaften, allergenen Proteinen oder To-
xinen möglich.

• die gentechnische Modifizierung, die Marker-Gene, der
Integrationsort, die Anzahl der aufgenommenen Genko-
pien und den Gentransfer.

• die Produkte aus der gentechnischen Modifizierung, wo-
bei selten Gefährdungen vom eigentlichen Genprodukt
ausgehen, sondern vielmehr von Begleitsubstanzen, die
aus Positionseffekten herrühren könnten, oder von stoff-
wechselphysiologischen Veränderungen im transgenen
Organismus, die einen Einfluß auf die Verdaulichkeit und
die Bioverfügbarkeit von Mikro- oder Makronährstoffen
ausüben könnten.

Da Enzyme die direkten Genprodukte darstellen, können
alle lebensmitteltechnologisch relevanten Enzyme recht ein-
fach und kostengünstig aus/mit GVO gewonnen werden. Im
Vergleich zu konventionell gewonnenen Enzymen wird mit
dem höheren Reinheitsgrad der GV-Enzyme generell der Ein-
trag von zusätzlichen Substanzen mit einem möglichen Po-
tential zum Auslösen von Allergien und Intoleranzen erniedrigt.
GV-Enzyme können wie alle anderen klassisch gewonnenen
Proteine grundsätzlich ein allergenes Potential aufweisen.

Enzyme, die traditionell in der Lebensmittelverarbei-
tung eingesetzt werden und nicht zu Lebensmittelallergien

führen, bergen auch nach ihrer Gewinnung aus GVO kein
neues allergenes Risiko. Jedoch lassen sich durch die Gen-
technik nun auch Enzyme herstellen, deren Gewinnung
zuvor nicht rentabel war. Das Auftreten von Lebensmittel-
allergien durch den vermehrten Einsatz solcher Enzyme ist
nicht auszuschließen. Es kann sogar mit solchen gerechnet
werden. Diese Allergien lassen sich jedoch in der Regel
nicht aus dem Verzehr dieser verarbeiteten Lebensmittel
herleiten, sondern es sind Stauballergien. Arbeitsplatz-
bedingte Stauballergien werden hier nicht betrachtet; sie
sind aber Gegenstand der Risikodiskussion. Durch geeig-
nete produktions- und arbeitstechnische Vorsorgeverfah-
ren haben sich solche Allergien im letzten Jahrzehnt dra-
stisch reduziert. Lebensmittelallergien sind aber grundsätz-
lich kein spezifisch gentechnisches Risiko.

Bei der Sicherheitsbewertung von Organismen wird be-
rücksichtigt, ob der DNA-Spender und/oder DNA-Empfänger
bereits eine lange sichere Tradition in der Lebensmittel-
gewinnung hat. In den USA wurde der umfassende Begriff
„GRAS“ (Generally Recognized As Safe) geprägt, der sich
sowohl auf Einzelsubstanzen, Organismen und ganze Le-
bensmittel bezieht. Erhält in den USA ein Produkt den GRAS-
Status, so kann davon ausgegangen werden, daß von ihm
keine Gefährdung ausgeht. Auch das Chymosin aus GVO hat
den GRAS-Status. Die Begriffe STIFF und STIHN werden fast
ausschließlich in Europa benutzt und beziehen sich für STIFF
(Safe Tradition In Food Fermentation)  auf Fermentations-
organismen und für STIHN (Safe Tradition In Human Nutriti-
on) auf pflanzliche und tierische Produkte bzw. Organismen.

Die Sicherheitsbedenken hinsichtlich eines gentech-
nisch veränderten Mikroorganismus betreffen vor allem
dessen Fähigkeit, in Konkurrenz zur natürlichen Darmflora
zu treten und den menschlichen Darm zu besiedeln. Im
Ernährungsbereich werden in der Regel Organismen ein-
gesetzt, die eine lange und sichere Tradition in der
Lebensmittelproduktion besitzen und somit als unbedenk-
lich gelten. Werden solche Organismen als Donor- und
Akzeptororganismen verwendet, so ist es sehr wahrschein-
lich, daß die gentechnische Veränderung wieder zu einem
sicheren Organismus führt. Enthalten Lebensmittel Gen-
produkte der Antibiotikaresistenzgene in ihrer enzyma-
tisch aktiven Form, ist es vorstellbar, daß im Magen-Darm-
trakt kurz vor oder nach der Mahlzeit oral aufgenommene
Antibiotika inaktiviert werden. Allerdings sind die Bedin-
gungen im Darmtrakt für die enzymatische Inaktivierung
sehr ungünstig. Antibiotikaresistenzenzyme sind empfind-
lich gegenüber dem proteolytischen Angriff der Verdau-
ungsenzyme, so daß die Inaktivierung von oral aufgenom-
men Antibiotika durch gentechnisch veränderte Organis-
men keinen bedenklichen Umfang erreichen wird.

Im Zusammenhang mit dem Verzehr von Lebensmit-
teln, die mit Hilfe der Gentechnik hergestellt wurden, wird
der Gentransfer auf Mikroorganismen der menschlichen
Darmflora und auf die Mukosa-Epithelzellen des mensch-
lichen Darms diskutiert. Der Gentransfer auf die Darm-
epithelzellen ist nur von geringer Bedeutung, da es sehr
unwahrscheinlich ist, daß mit der Nahrung aufgenomme-
ne Gene den Darm vollkommen intakt erreichen oder die
zur Expression benötigten Regulationssequenzen aufwei-
sen. Die Arbeiten von Doerffler zeigen zwar, daß mit der
Nahrung aufgenommene DNA nicht vollständig hydro-
lysiert und teilweise in Zellen eintreten kann, aber auch
diese Autoren kommen zu dem Schluß, daß hier kein be-
sonderes neues Risiko von rekombinierter DNA gegenüber
„klassischer“ DNA vorliegt. Außerdem wäre eine Etablie-
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rung der Gene, falls sie intakt und mit den entsprechenden
Regulationssequenzen übertragen werden, aufgrund der
ständigen Abschieferung der Epithelzellen sehr unwahr-
scheinlich. Von größerer Bedeutung ist der Transfer von
DNA auf Mikroorganismen der Darmflora. Beim Verzehr
von gentechnisch veränderten Mikroorganismen als Le-
bendkulturen besteht die Möglichkeit eines Gentransfers.
Die Wahrscheinlichkeit ist beim Verzehr von unverarbeite-
ten (rohen) Lebensmitteln aus transgenen Pflanzen geringer,
da bis zum Zeitpunkt der Exposition die verzehrte DNA
durch die Aktivität von Verdauungsenzymen weitgehend
abgebaut wird. Selbst wenn intakte Gene aus den verzehr-
ten transgenen Pflanzen auf Mikroorganismen der Darmflo-
ra übertragen werden sollten, ist die Expression dieser Gene
unwahrscheinlich, da die pflanzlichen Regulationssequen-
zen des übertragenen genetischen Materials in den Mikroor-
ganismen der Darmflora keine Funktion ausüben.

Prinzipien der Sicherheitsbewertung
Die Novel Food-Verordnung regelt das Inverkehrbrin-

gen neuartiger Lebensmittel und neuartiger Lebensmittel-
zutaten einheitlich in der Europäischen Gemeinschaft.
Hierbei werden einerseits einheitliche Bewertungsmaßstä-
be für die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Produkte
angewandt und ein hoher vorbeugender Verbraucherschutz
gewährleistet und anderseits innerhalb der Gemeinschaft
Wettbewerbsverzerrungen vermieden.

Neuartige Lebensmittel und -zutaten dürfen nur dann
in Verkehr gebracht werden, wenn sie

• keine Gefahr für den Verbraucher darstellen;
• keine Irreführung des Verbrauchers bewirken;
• sich von vergleichbaren Erzeugnissen, die sie ersetzen

sollen, nicht so unterscheiden, daß ihr normaler Verzehr
Ernährungsmängel für den Verbraucher mit sich brächte.

Für die Sicherheitsbewertung von Einzelsubstanzen hat
man eine langjährige Erfahrung. Hierfür können die lang
erprobten und bewährten klassischen toxikologischen Ver-
fahren angewandt werden. Bei komplexen Lebensmitteln
versagen die klassischen Verfahren häufig, oder sie können
leicht zu Fehlinterpretationen führen. Dies gilt insbesondere
in Tierfütterungsversuchen. Die Verabreichung komplexer
Lebensmittel kann leicht zu Ernährungsimbalancen führen.
Beobachtete negative Auswirkungen auf die Tiergesundheit
sind somit nicht unbedingt die Folge des zu untersuchenden
Produkts, sondern oft die eines Ernährungsmangels.

Als Schüsselelement für die Sicherheitsbewertung dient
das von der OECD formulierte Prinzip der substantiellen
Äquivalenz, heute der Gleichwertigkeit. Substantielle
Äquivalenz bedeutet in diesem Zusammenhang,

a) daß der vergleichbare traditionelle Organismus/das
Erzeugnis als Grundlage des Vergleichs mit dem trans-
genen Organismus oder dem daraus gewonnenen Erzeug-
nis herangezogen wird und

b) daß sich der neue Organismus oder die daraus ge-
wonnenen Produkte nicht wesentlich hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung, ihres Nährwertes, ihres Stoffwechsels,
ihres Verwendungszweckes sowie ihres Gehaltes an uner-
wünschten Stoffen von dem traditionellen Vergleichspro-
dukt unterscheiden.

Die Bestimmung der wesentlichen Gleichwertigkeit ei-
ner transgenen Pflanze oder eines gentechnisch veränder-

ten Lebensmittels bildet eine Grundlage für die Sicherheits-
bewertung. Drei Szenarien können unterschieden werden:

1. Die Pflanze oder das Lebensmittel ist substantiell äqui-
valent zu einem vergleichbaren traditionellen Organis-
mus oder Erzeugnis.

2. Die Pflanze oder das Lebensmittel ist substantiell äqui-
valent zu einem vergleichbaren traditionellen Organis-
mus oder Erzeugnis mit Ausnahme des neu eingeführ-
ten Merkmals.

3. Für die Pflanze oder das Lebensmittel besteht keine
substantielle Äquivalenz.

Die Analyse der gesundheitlichen Unbedenklichkeit
von gentechnisch modifizierten Pflanzen bzw. von Lebens-
mitteln erfordert eine flexible, auf Fall-zu-Fall-Entscheidun-
gen beruhende Vorgehensweise. Für die Bewertung werden
grundsätzlich die Kenntnisse über die Spender- und Empfän-
gerorganismen der genetischen Information, über die Gen-
konstrukte, die verwendeten Vektoren, den Gentransfer und
die Anzahl der eingefügten Genkopien herangezogen. Zu-
sätzlich finden die unterschiedlichen Parameter, wie Zu-
sammensetzung, Nährwert, Gehalt an erwünschten und un-
erwünschten Inhaltsstoffen, Einfluß auf den Stoffwechsel,
aber auch Gebrauchs- und Verzehrsgewohnheiten Berück-
sichtigung. Je nach Fallentscheidung werden umfassende
In-vitro- und In-vivo-Toxizitäts-, Mutagenitäts-, Reproduk-
tions- und Teratogenitätsuntersuchungen sowie eine Analy-
se der potentiellen Allergenität durchgeführt.

Fall 1: Bestehende substantielle Äquivalenz/Gleichwer-
tigkeit

Zeigen die Daten der stofflichen Analyse des gen-
technisch modifizierten Lebensmittels keine wesentlichen
Unterschiede zu dem vergleichbaren traditionellen Er-
zeugnis, so wird das Produkt als substantiell äquivalent be-
trachtet. Für das Produkt werden keine zusätzlichen Sicher-
heitsprüfungen als notwendig erachtet, das neuartige Pro-
dukt ist genauso sicher wie das traditionelle Erzeugnis. In
den stofflichen Analysen kann jedoch nur nach bekannten
und zu erwartenden Inhaltsstoffen gesucht werden. Deshalb
werden in Abhängigkeit von dem neu eingeführten Gen,
seinem(n) Expressionsprodukt(en) und der Empfängerpflan-
ze heute routinemäßig nach toxikologisch oder ernährungs-
physiologisch bedenklichen Verbindungen gesucht, aber
auch ernährungsphsiologisch relevante Inhaltsstoff-Analy-
sen durchgeführt und toxikologische Untersuchungen so-
wie Tierfütterungsversuche unternommen. Mit diesen Expe-
rimenten sollen mögliche unerwartete Effekte der gentech-
nischen Modifizierung erkannt werden.

Klassische Beispiele für substantiell äquivalente Er-
zeugnisse sind Öl aus herbizidresistenten Sojabohnen
oder Rapssamen sowie Zucker aus virusresistenten Rüben.

Fall 2: Bestehende substantielle Äquivalenz mit Ausnah-
me des neu eingeführten Merkmals.

Das neuartige Lebensmittel unterscheidet sich im we-
sentlichen nur durch das neu eingeführte Merkmal von
dem vergleichbaren traditionellen Lebensmittel. Neben
den bereits unter 1) aufgeführten Sicherheitsanalysen wird
nun zusätzlich ein besonderer Schwerpunkt auf das neu
eingeführte Gen bzw. das neue Protein gelegt. Es werden,
wie dies z. B. bei der Roundup-Ready-Sojabohne oder
dem Bt-Mais erfolgte, zunächst umfangreiche immuno-
logische und toxikologische Untersuchungen am isolier-
ten Protein durchgeführt und anschließend mit dem intak-
ten und/oder mit dem verarbeiteten Produkt ergänzende
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Sicherheitsanalysen und Tierfütterungsexperimente nicht
nur an Nagern, sondern auch an Kühen, Schweinen, Hüh-
nern und Fischen unternommen. Bei den Fütterungs-
experimenten erfolgen in der Regel keine weitreichenden
toxikologischen Untersuchungen; Hauptaugenmerk liegt
hier auf Wachstum, Produktivität und Reproduktivität der
Tiere sowie auf der Qualitätsbewertung der tierischen Pro-
dukte. Jedoch wird der Umfang der Untersuchungen fall-
abhängig von den Ergebnissen der Bewertung des neu ein-
geführten Merkmals ausfallen müssen. Bei den meisten
transgenen Pflanzen erfolgt noch eine Beurteilung der
Marker-Gene, wobei Antibiotikaresistenzgenen ein beson-
deres Gewicht zukommt. Bei der Bewertung dieser Gene
spielt das Risikio zur Verbreitung der Antibiotikaresi-
stenzgene im Magen-Darmtrakt sowie in der Umwelt
durch horizontalen Gentransfer, die Verwendung der ent-
sprechenden Antibiotika in der Human- und Tiermedizin,
die Verbreitung bereits entsprechender antibiotikaresi-
stenter Mikroorganismen eine zentrale Rolle.

Bei allen bislang zugelassenen Lebensmitteln aus
transgenen Pflanzen wurde die substantielle Äquivalenz
festgestellt. Die Daten der umfangreichen Sicherheits-
analyse ergaben keine Hinweise auf negative Auswirkun-
gen auf die Tiergesundheit. Tierexperimente lassen sich
häufig nicht einfach auf den Menschen übertragen. Aber
aus unseren langjährigen Erfahrungen mit komplexen Le-
bensmitteln, gepaart mit den Ergebnissen aus den Untersu-
chungen zu den gentechnisch modifizierten Erzeugnissen,
läßt sich vergleichend ableiten, daß diese neuartigen Le-
bensmittel keine anderen oder zusätzlichen Gefährdungs-
potentiale für die menschliche Gesundheit aufweisen als
die vergleichbaren konventionellen Produkte.

Fall 3: Keine substantielle Äquivalenz nachweisbar
Gibt es kein konventionelles Lebensmittel zu dem sich

eine substantielle Äquivalenz (ingesamt oder partiell) ab-
leiten läßt, bedeutet dies nicht, daß das gentechnisch mo-
difizierte Lebensmittel per se unsicher ist. In diesem Fall
muß zusätzlich zu den in 1) und 2) Kriterien die Unbe-
denklichkeit in kombinierten toxikologischen und ernäh-
rungsphysiologischen Untersuchungen nachgewiesen wer-
den. Insbesondere werden durch entsprechende Langzeit-
fütterungsstudien (mindestens 90 Tage) Aussagen über
mögliche chronische Effekte ermöglicht, wobei je nach
Fallentscheidung umfassende In-vitro- und In-vivo-Toxi-
zitäts-, Mutagenitäts-, Reproduktions- und Teratogenitäts-
untersuchungen durchgeführt werden.

Zukünftige Entwicklung
Die Erzeugnisse der 1. Generation, die fast ausschließ-

lich von herbizid- oder insektentoleranten Pflanzen ab-
stammen oder Hilfs- und Zusatzstoffe aus gentechnisch
veränderten Organismen (GVO) enthalten, entsprechen
unseren konventionellen Lebensmitteln. Für diese Lebens-
mittel der 1. Generation ist der unmittelbare persönliche
Nutzen oder Vorteil der Gentechnik gegenüber traditionel-
len Verfahren für den Verbraucher nicht erkennbar. Der
Nutzen liegt hier vorwiegend übergeordnet in der Entla-
stung der Umwelt bei der Erzeugung von landwirtschaftli-
chen Produkten und ihrer technologischen Bearbeitung,
sowie für Hersteller und Landwirte (heute US-Farmer).

Mit der Gentechnik lassen sich gezielt Stoffwechsel-
wege verändern oder bestimmte Proteine/Enzyme selektiv
in ihrer Synthese inhibieren/aktivieren oder organspe-
zifisch zur Expression bringen. Dies eröffnet die Möglich-

keit, Allergene aus Lebensmitteln zu entfernen, die Synthese
von Antioxidantien, Flavonen und Vitaminen in bestimmten
Pflanzenteilen zu erhöhen oder in Ölsaaten das Fettsäure-
muster zu verändern. Bei den transgenen Pflanzen der 2.
und 3. Generation richtet sich das Augenmerk auf die

• Verbesserung der sensorischen und ernährungsphysio-
logischen Qualität von Rohstoffen und von Lebensmit-
teln,

• Erhöhung der hygienischen Sicherheit von Rohstoffen/
Lebensmitteln und bei Verfahrensschritten,

• Reduzierung von Verarbeitungsschritten oder Prozeß-
tiefe sowie zur Qualitätserhaltung.

Diese gentechnischen Ziele haben Bedeutung für den
vorbeugenden Gesundheitsschutz (Herzkreislauferkran-
kungen, Krebsprävention, Lebensmittelallergien), die Kon-
kurrenzfähigkeit nachwachsender Rohstoffe (Fasern, Öle,
Stärken) und die Erschließung neuer Einnahmequellen
landwirtschaftlicher Betriebe.

In Raps und Soja werden Änderungen des Fettsäure-
musters zugunsten von ungesättigten langkettigen Fett-
säuren in Ölsaaten, die bei der Herstellung pflanzlicher
Öle Verwendung finden, durchgeführt. Die Erhöhung des
Gehaltes an gesättigten Fettsäuren, wie z. B. Stearinsäure,
könnte zu einer Reduktion der katalytischen Hydrierung
und zur Härtung des Pflanzenfetts beitragen und damit
den Anteil von Trans-Fettsäuren in unserer Nahrung noch
weiter vermindern. Ebenso werden kurzkettige Fettsäuren,
insbesondere im Bereich C10–C14, für diätetische oder kos-
metische Anwendungen angereichert oder die Gewinnung
neuer spezieller Mikronährstoffe, wie z. B. langkettiger
Fettsäuren für die Säuglingsernährung ermöglicht.

Transgene Kartoffeln mit einer veränderten Stärke-
zusammensetzung bieten aus ernährungsphysiologischer
Sicht einen Vorteil gegenüber den konventionellen Kartof-
feln, da der Verzweigungsgrad der Stärke erhöht ist und
somit die Speisekartoffel mit einem komplexen Kohlenhy-
drat ausgestattet wird, das Ballaststoffen ähnelt und prä-
ventiv die Entstehung von Dickdarmkrebs behindert. Ähn-
liche Veränderungen werden auch an Mais und anderen
Getreidearten unternommen, um die Synthese von ernäh-
rungsphysiologisch günstigen Oligosacchariden zu er-
mögliche und zu erhöhen. Diese Oligosaccharide haben
präbiotische Wirkungen und unterstützen die positiven
Wirkungen probiotischer Darmbakterien.

Einsatzmöglichkeiten für die Gentechnik bietet außer-
dem der Bereich Diätetik. Beispielsweise können Patien-
ten mit Phenylketonurie die Aminosäure Phenylalanin
nicht verstoffwechseln und müssen daher eine Diät zu sich
nehmen, die einen sehr geringen Gehalt an Phenylalanin
aufweist. In der Praxis gelingt das durch eine phenylala-
ninfreie Mischung aus Aminosäuren, die den Nachteil ei-
nes äußerst unangenehmen Geschmacks besitzt. Mit Hilfe
gentechnisch veränderter Pflanzen besteht die Möglich-
keit zur Herstellung eines phenylalaninfreien Proteingemi-
sches. Dadurch ließe sich den Patienten eine wesentlich
wohlschmeckendere Diät anbieten. Dazu wurde versucht,
ein synthetisches Gen, das für ein phenylalaninfreies Pro-
tein codiert, in den von Natur aus schon recht phenylala-
ninarmen Kartoffeln zu exprimieren.

Die Gentechnik wird zur Entwicklung von glutenfreien
Lebensmitteln eingesetzt, um das Angebot für Zöliakie-Pa-
tienten geschmacklich zu erweitern.
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Für Lebensmittel der 3. Generation sollen in den trans-
genen Pflanzen natürlich vorkommende antinutritive oder
toxische Inhaltsstoffe nicht oder nur noch in einem sehr ge-
ringen Ausmaß synthetisiert sowie exo- und endogene
Schadstoffe metabolisiert oder an Proteine gebunden und in
nicht zum Verzehr bestimmten Pflanzenteilen abgelagert
werden. Im Raps und Soja z. B. wird die Reduktion von
Phytat direkt durch Unterdrückung der Synthese eines Zwi-
schenproduktes bewirkt oder durch die Aktivierung der
Phytase während der Samenreife Phytat in Inositolphosphate
hydrolysiert. Ähnliche Versuche werden bei Zerealien unter-
nommen. Beim Kaffee wird die Synthese von Koffein unter-
drückt. Bei Bohnen könnte die Synthese von Lektinen und
Hämagglutininen und Enzyminhibitoren verhindert werden
und Bohnen so auch im frischen, grünen Zustand genießbar
machen. Die Solanin- und Tomatinbildung sowie die Synthe-
se anderer Alkaloidabkömmlinge kann verhindert werden.
Sicherlich läßt sich auch die Bildung von Glykosinolaten und
Saponinen nachhaltig beeinflussen, so daß weitere technolo-
gische Aufarbeitungen der Produkte überflüssig werden.

Der Trend in der Grünen Gentechnik geht in Richtung
Functional Foods, zu Lebensmitteln des täglichen der Ge-
brauchs, die zusätzlich zur Ernährungsfunktion Eigen-
schaften aufweisen, die dem Gesundheitsstatus und dem
Wohlbefinden der Menschen förderlich sind. Allerdings soll-
te man sich hier nicht der Hoffnung hingeben, daß diese
gentechnisch modifizierten Lebensmittel innerhalb der
nächsten 3–5 Jahre auf dem Markt erscheinen

Schlußbetrachtung
Gesundheitsgefährdende Lebensmittel dürfen nicht in

Verkehr gebracht werden. Nicht nur die Lebensmittelhers-
teller müssen hier in die Verantwortung genommen werden,
sondern auch der Staat, der einem vorbeugenden Gesund-
heitsschutz seiner Bürger verpflichtet ist. Aussagen zu mögli-
chen Gefährdungspotentialen von GVO oder den daraus ge-
wonnenen Produkten gibt es viele, aber bis heute konnten
aufgrund wissenschaftlich belegbarer Fakten keine gen-
technisch spezifischen gesundheitlichen Risiken ausgemacht
werden. Da aber kaum Erfahrungen mit gentechnisch er-
zeugten Lebensmitteln vorliegen, wird von der breiten Öf-
fentlichkeit erwartet, daß diese neuartigen Lebensmittel einer
umfassenden Sicherheitsbewertung unterzogen werden.
Hierbei müssen  jedoch nicht nur die Produkte mit lebenden
GVO, sondern auch isolierte Produkte aus GVO in die
Risikobewertung einbezogen werden. Die Kriterien für die
Sicherheitsbewertung müssen wissenschaftlich fundiert sein
und einheitlich definiert werden. Die Durchführung der
Sicherheitsbewertung muß in allen EU-Staaten nach den glei-
chen strengen Maßstäben erfolgen, und das Ergebnis muß
wissenschaftlich nachvollziehbar sein. Mit der Verabschie-
dung der Novel-Food-Verordnung sind die Kennzeichnung
und die Bedingungen für das Inverkehrbringen von neuarti-
gen Lebensmitteln, auch gentechnisch modifizierter Erzeug-
nissen, geregelt. Ebenso gewährleisten die Ausführungsbe-
stimmungen zur Sicherheitsbewertung neuartiger Lebensmit-
tel einheitliche Bewertungsmaßstäbe. Nicht nur Verbraucher
fordern eine Kennzeichnung der Lebensmittel, sondern auch
Wirtschaft und Handel erwarten Ausführungsbestimmungen
zur Etikettierung. Es ist zu hoffen, daß die Ausführungsbestim-
mungen für die Kennzeichnung und die Nachweisverfahren
so schnell wie möglich von der Europäischen Kommission in
Kraft gesetzt werden.

Eine gesunde und bedarfsgerechte Ernährung ist bei
uns nicht abhängig von Verarbeitungsverfahren oder der

Gewinnung der Lebensmitteln. Mit und ohne Gentechnik
kommen sichere, gesunde und qualitativ hochwertige Le-
bensmittel in den Handel. Das falsche Eß- und Ernäh-
rungsverhalten – zu viel und zu fett – stellt das eigentliche
Risiko dar. Die Gentechnik im Lebensmittelbereich stellt
keine Bedrohung für unsere Gesundheit oder Umwelt dar.
Die Chancen der Gentechnik zur Abwehr von gesundheit-
lichen und ökologischen Risiken sollten verantwortungs-
voll genutzt werden.
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